
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Diplomatisches Handbuch
Sammlungen der wichtigsten europäischen Friedensschlüsse,

Congreßacten und sonstigen Staatsurkunden vom Westphälischen Frieden
bis auf die neueste Zeit ; mit kurzen geschichtlichen Einleitungen

Ghillany, Friedrich Wilhelm

Noerdlingen, 1868

XXI. Preußische Annexion von Hannover, Kurhessen, Nassau und
Frankfurt, 17. August 1866

urn:nbn:at:at-ubi:2-4000

https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:2-4000


XXI .
Preußische Annexion

von Hannover- Kurheffen- Rajsan und Frankfurt-
17. August 1866.

So oft ein preußischer Staatsmann die Karte seines Vaterlandes
ansah, mußte es ihn unangenehm berühren, daß sich Hannover und
Kurhessen mitten in das Königreich hineinlagerten und Rheinland und
Westphalen von dem übrigen Preußen abtrennten. Seit dem wiener
Congreß trug man sich in Preußen mit dem Mißbehagen über diese
vom Congreß gezogenen unnatürlichen preußischen Grenzen; aber es
zeigte sich keine europäische Complicatiou, welche eine Aendernug in
Aussicht gestellt hätte, und eine solche herbeizuführen , dazu dachten
die preußischen Könige, nach den schweren Niederlagen in der napo-
leonischen Periode, zu friedlich. Erst der Minister Graf Bismarck
scheint die Idee gefaßt zu haben, einen Krieg hervorznrnfen , wel¬
cher, wenn auch Preußen nicht in den völligen Besitz dieser Länder
bringen, doch dieselben in ihrer Politik von Preußen abhängig machen,
sie unter preußisches Protectorat stellen sollte, uud es gelang ihm, den
König Wilhelm sür diese Idee zu gewinnen. Die Verhältnisse lagen
für die Ausführuug eiues solchen Planes ziemlich günstig. In Deutsch¬
land hatte die deutsch-uationale Idee, das langjährige Verlangen nach
einem großen, mächtigen Deutschland, die Anhänglichkeit an die einzelnen
particularisiischen Souveränetäten ziemlich abgeschwächt; gerade in den
Ländern, welche Preußen zu seiner Arrondirung bedurfte, in Hanno¬
ver und Kurhesseu , waren die Regenten sehr unbeliebt; von den
Kurhessen zumal konnte man mit Sicherheit erwarten, daß sie sich mit
Freuden an Preußen anschließen würden. Oesterreich war in seinem
Inneren zersallen, dazn in großer finanzieller Bedrängniß; der Krieg,
der mit ihm jedenfalls geführt werden mnßte, ließ nur einen günstigen
Ausgang für Preußen erwarten. Es handelte sich also nur darum, die



256 Annexion von Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt.

Kabinete von England , Frankreich und Rußland zu bestimmen,
sich bei dem kriegerischen Vorgehen Preußeus ueutral zu verhalten. Was
England betraf, so konnte auf dessen Neutralität gerechnet werden.
Dieses Jnselland, bei seinem Werbsystem ohne bedeutende Landmacht,
hatte sich seit seinem ostindischen Kriege in einer gewissen Abhängigkeit
von Frankreich befunden und mußte es gerne sehen, wenn sich Preußen
in einer Weise vergrößerte, daß es der französischen Heeresmacht, durch
die Napoleon eine Art Dietatur über Europa übte, gewachsen war. Die
preußische Kronprinzessin ferner war eine Tochter der englischen Königin,
und von Seiten des englischen Hofes schien also kein besonderer Wider¬
stand gegen die preußischen Vergrößeruugspläne zu befürchten. Außer¬
dem hatte das englische Kabinet seit längerer Zeit die weise Politik be¬
folgt, sich in keine Händel zn mischen, die England nicht näher be¬
rührten, und es war also auch schon deßhalb unwahrscheinlich, daß es
sich bei seiner kostspieligen und dabei doch sehr beschränkten Heer¬
verfassung an einem europäischen Eontineutalkrieg betheiligen würde.
Was Rußland (inlangt, so waren es vielleicht alte sreuudschaftliche
Beziehungen des preußischen und russischen Hofes und daneben auch
die Ueberzeugung, daß Preußen kein russischer Rival in der orientali¬
schen Frage sei, was das russische Kabinet zu einer neutralen Haltung
bestimmte. Oesterreich, an die Türkei angrenzend, war augenscheinlich
der gefährlichste Gegner Rußlands bezüglich der russischen Absichten auf
Konstantinopel, und eine Schwächung Oesterreichs durch Preußen daher
den russischen Interessen förderlich. Außerdem waren die russischen
Finanzen noch vom Krimkriege her sehr geschwächt; Rußland hatte Ur¬
sache, seine Kräfte für die orientalische Frage zu sparen; auch wäre im
Kriegsfall zu fürchten gewesen, daß Preußen, wie es in Böhmen und
Ungarn gethan, die Bestrebungen der Nationalitäten zu Hülfe gerufen,
Posen frei gegeben und die Polen zum Kampfe für ein selbständiges
polnisches Königreich aufgerufen hätte. Dies waren für Rußland Gründe
genug, Preußen gewähren zu lassen. Man konnte überhaupt darauf
rechnen, daß, mit Ausnahme des kriegsruhmsüchtigen Frankreichs, jede
Macht sich lange besinnen werde, bis sie sich an einem kostspieligen
Kriege betheiligte, der ihre Interessen nicht direct berührte; die Zeiten
der europäischen Allianzen für Eroberungen und Gebietstheilungeu wa¬
ren vorüber; jede Macht suchte ihre Finanzen und militärischen Kräfte
für nothwendige Zwecke zu Rathe zu halten. Mit Rußland und
England scheint das preußische Kabinet bezüglich der Aufrechthaltung
der Neutralität auch gar keine besonderen Verhandlungen gepflogen zu
haben; wohl aber wurde dies dem Kaiser Napoleon gegenüber nöthig.
Graf Bismarck war deßhalb wiederholt im Bade Biarritz und in
Paris ; die Haltung des französischen Kaisers während des Krieges und
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bei den Friedensschlüssen zeigte auch, daß Preußen die Zustimmung des
französischenKabiuets zur Annexion Norddeutschlands bis an den Main
hatte. Was den französischenKaiser zu dieser Begünstigung Preußens
bewog, ist nicht ganz klar. Man sagte, er fürchtete einen Krieg mit
Deutschland, der bei einem ungünstigen Ausgang seinen Thron in Frage
stellen konnte, aber auch im Falle des Sieges immerhin der Bedenk¬
lichkeit Raum gab, es möchte der eine oder der andere sieggekrönte sran-
zösische General den Kaiser von der Spitze der Nation zu verdrängen
suchen. Napoleon zog es daher vor, die Rolle des Friedensvermittlers
zu spielen uud sich die Gunst der beiden deutschen Großmächte sür sei¬
nen Kronprinzen zu bewahren. Preußen säumte auch nicht, diesen jungen
Prinzen , noch bevor es die Einleitungen zum Kriege traf , durch die
Ertheilung des schwarzen Adlerordens auszuzeichnen ( 16. März 1866 ) .
Eine Compensation an Gebiet hatte Preußen dem französischen Kaiser
nicht zugesagt. Einmal ( 6. August 1866 ) verlangte derselbe zwar
die Wiederherstellung der französischen Grenzen des ersten pariser Frie¬
dens vom 30 . Mai 1814 , nach welchem Frankreich einen kleinen Theil
des südlichen Belgiens , von Preußen das Gebiet von Saarlouis und
Saarbrücken und von Bayern die Festung Landau hätte erhalten müssen;
allein aus die Vorstellung des französischen Gesandten in Berlin , Be-
nedetti, daß eine Abtretung deutschen Gebietes ht Deutschland die größte
Aufregung Hervorrusen würde, stand der Kaiser von dieser Forderung
wieder ab. Bezüglich einer französischen Gebietsvermehrung scheint Graf
Bismarck gegen den Kaiser nur so Viel geltend gemacht zu haben,
daß Preußen sich seinerzeit der Einverleibung Savoyens und Nizza's
in Frankreich auch nicht widersetzt habe; im Uebrigen hatte er, wie die
Folge zeigte, jede Zusicherung vermieden. Napoleon seinerseits mag
allerdings erwartet haben, daß ihm Preußen wenigstens Luxemburg als
Preis der Neutralität überlassen werde.

Das preußische Kabinet hatte vor dem Ausbruch des Krieges
keine förmliche Einverleibung Hannovers , Kurhessens, Nassaus und Frauk-
furts in nächster Absicht. Nur bezüglich Schleswig-Holsteins war das
preußische Ministerium zur gänzlichen Einverleibung entschlossen, seitdem
die Erfüllung der preußischen Forderungen vom 21 . Februar J865 all¬
seitig Widerstand gefunden hatte. In Betreff Hannovers u. s. w. ging
das Verlangen Preußens auch bei der Kriegserklärung vorläufig nicht
weiter, als daß genannte Staaten sich einem neuen deutschen Bunde
unter dem Proteetorate Preußens anschlössen und ihre Kriegsmacht unter
preußischen Oberbefehl stellten. Erst nachdem diese Bedingungen ver¬
weigert, von diesen Staaten selbst durch Mobilmachung ihrer Heere der
Kriegszustand angekündigt und die Länder von Preußen erobert waren,
kam das preußische Kabinet aus den Gedanken, daß man, nach dem
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seit unvordenklichen Zeiten zwischen Fürsten und Völkern gültigen Er¬
oberungsrecht, diese für die preußische Monarchie so günstig gelegenen
Staaten am besten jetzt gleich ganz behalten und dem Königreich völlig
einverleiben sollte. Es ist möglich, daß das preußische Kabinet die
völlige Einverleibung dieser Länder schon seit mehreren Jahren im Stillen
projectirt hatte ; aber dieselbe wäre nicht ausführbar geworden, wenn die
betreffenden Höfe der preußischen Sommation vom 15 . Juni 1866
entsprochen hätten. Das Verfahren , daß Fürsten von einem ändern
Fürsten mit Gewalt vertrieben wurden, war in Deutschland neu ; seit
50 Jahren , seit der napoleonischenPeriode, war Dergleichen nicht mehr
erlebt worden : es würde in der deutschen Preffe der größte Lärm über
fchreiendes Unrecht und unerhörte Gewaltthätigkeit entstanden sein, wäre
man nicht an die Entthronung von Regentenhäusern von Seiten der
Völker bereits gewöhnt gewesen und hätten die deutschen Einigungs¬
bestrebungen nicht auf dergleichen Acte die Gemüther längst vorbereitet
gehabt. Die „depoffedirten" Fürsten fanden bei der deutschen Nation
wenig Theilnahme ; sie waren in ihren eigenen Ländern nicht beliebt.
Im Allgemeinen erkannte man in dem Vorgehen Preußens einen wich¬
tigen und dankenswerthen Schritt für die Einigung des zerstückelten
Deutschlands ; die auswärtigen Höfe aber wiefen auf Italien hin ; so
wenig die europäifchen Mächte für die vertriebenen italienischen
Fürsten eingeschritten seien, so wenig könnten sie sich jetzt der deut¬
schen annehmen.

Für die Kurhessen war die Einverleibung in Preußen ein er¬
sehntes Ereigniß . Seit einem Jahrhundert befand sich die Bevölkerung
diefes Landes im Kampf mit ihren Fürsten ; so unter dem Kurfürsten
Wilhelm I . ( 1785 — 1821 ) , Wilhelm II . ( 1821 — 1847 ) und Friedrich
Wilhelm ( 1847 — 1866 ) ; sie war den Preußen dankbar für die Er¬
lösung von dieser Dynastie . Nachdem der Kurfürst Friedrich Wil¬
helm dem Bundesbeschluß vom 14 . Juni 1866 für Mobilmachung
gegen Preußen beigestimmt hatte, verwahrte sich die kurhessische Kammer
schon am 15 . Juni gegen die Ausführung deffelben und verweigerte
jede Geldbewilligung. Am 16 . Juni rückten die Preußen unter Ge¬
neral v. Beyer in das Land, und ihre Proclamation verhieß bessere
Zeiten. In einer zweiten Proclamation vom 21 . Juni 1866 erklärte
Beyer die Autorität des Kurfürsten für suspendirt, die bisherigen Mi¬
nister ihrer Function enthoben; das Staats - wie das Privatvermögen
würden gewiffenhaft geachtet und Einleitungen getroffen werden zur bal¬
digen Befeitigung der verfassungswidrigen Verordnungen des Kurfürsten
und zur Herbeiführung der wünschenswerthen Verbesserungen. An dem
nämlichen Tage ( 21 . Juni ) wurde der Kurfürst , welcher auf feinem Schlosse
Wilhelmshöhe geblieben war , als in preußischer Kriegsgefangenschaft
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befindlich erklärt. Der Commandant der kurhessischen Truppen, General
v. Loßberg , dagegen erließ am 24. Juni eine Bekanntmachung, welche
den kurhessischen Beamten bei Straft der Verantwortung befahl, den
Anordnungendes preußischen Generals keine Folge zu geben. Mit dem
gefangenen Kursürsten wurde inzwischen auf dem Schlosse Wilhelms¬
höhe noch einmal wegen Annahme der preußischen Bedingungen verhan¬
delt; er sollte die Einhaltung der kurhessischen Versassung von 1831
versprechen, sich der neuen Bundesresorm anschließen, seine Truppen
(beiläufig 4000 Mann) vom Bundesheere abrusen; unter diesen Be¬
dingungen wollte ihm Preußen seinen Thron garantiren. Als er diese
Anträge wiederholt ausschlug, führte man ihn am 26. Juni 1866 als
Gefangenen nach Stettin ab und stellte das Land unter preußische
Verwaltung. Die Annexion des Knrfürstenthumsan Preußen war hier¬
mit entschieden. Am 17. August 1866 wurde die königliche Einver-
leibungsbotschast den preußischen Kammern vorgelegt und am 8. Sep¬
tember von denselben angenommen. Hierauf wurde am 3. Oktober das
Besitzergreifungspatent publiât und am 8. Oktober 1866 die Einver¬
leibung vollzogen. Der Kurfürst, ohne successionssähige Leibeserben und
mit dem präsumtiven Thronerben, dem Landgrasen Friedrich (geboren
1820) aus der Linie Hessen-Philippsthal, nicht auf dem besten Fuße
stehend, sand sich nach und nach bereit, aus seinen Thron zn verzichten.
Er verglich sich mit der preußischen Regierung, entband von Stettin
aus am 18. September 1866 seine Unterthanen des Eides der Treue
und kehrte als Privatmann nach Hessen zurück, wo er in Hanau sei¬
nen Wohnsitz aufschlug.

In Hannover zeigte sich für den entthronten Regenten etwas
mehr Theilnahme als in Kurhessen, freilich auch hier nur auf Seite
des Adels, der Besoldeten und der Einwohnerschaft der Residenzstadt
Hannover, deren Interessen durch den Verlust des Hofes empfindlich
beeinträchtigt wurden. Von anderen Seiten dagegen traten unzweideu¬
tige Beweise an die Oessentlichkeit, daß der Bevölkerung ein Anschluß
an Preußen erwünscht sei. Am 25. Juli 1866 traf eine Deputation
aus den Städten Stade und Leer in Berlin ein, um die völlige Ein¬
verleibung in Preußen zu verlangen; dieselbe Bitte wurde iu den ersten
Tagen des August in einer Adresse von der Stadt Hildesheim ge¬
stellt; am 17. August hatten Abgeordnete aus verschiedeueu hannover¬
schen Städten Audienz beim König von Preußen in der nämlichen An¬
gelegenheit. Der König antwortete zusagend; die Entthronung der alten
Fürstengeschlechter in Hannover und Kurhessen, erklärte er, die noch
außerdem mit dem preußischen Hause verwandt seien, habe ihm zwar
reifliche Ueberlegung gekostet und fei ihm schmerzlich gefallen; aber er
habe sich schließlich doch dafür entscheiden müssen, da Preußens und
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Deutschlands Wohl die Einverleibung dieser Länder verlangten ; Preußen
könne keinen Feind im Rücken und in der Flanke dulden. Die gleiche
Antwort erhielt in den letzten Tagen des August in Berlin eine De-
putatiou des hannöverschen Adels, welche den König zu bestimmen suchte,
wenigstens keine völlige Einverleibung iu's Werk zu setzen. Der König
gab der Deputation in einer aussührlichen Rede, worin er die Ver¬
hältnisse auseinander setzte, den Bescheid, daß Preußen von der Ein¬
verleibung Hannovers nicht abstehen könne. „Nur die reiflichste, wegen
meiner verwandtschaftlichenVerhältnisse zum Hause Hannover schmerz¬
lichste Prüfung " , schloß er seine Rede, „hat mich zu dem Beschlüsse der
Annexion kommen lassen als einer Pflicht, mein Preußeu für die vou
ihm gebrachten schweren Opser zu entschädigen und die wahrscheinliche
Wiederkehr der durch die unfreundliche Stellung Hannovers auch in
Zukunft zu besorgenden Gefahren zu befeitigen. Ich hoffe, daß gegen-
fettiges Vertrauen dereinst zur Zufriedenheit führen wird."

Der König Georg V. hatte in der Kapitulation von Langen¬
salza (27 . Juni 1866 ) die Bedingung emgehen müssen, sein Heer mit
der Weisung, nicht gegen Preußen zu kämpfen, in die Heimath zu ent¬
lassen, und sich einen Wohnsitz außerhalb des Königreichs Hannover zu
wählen. Er begab sich nun zunächst in das Gebiet seines Schwieger¬
vaters, des Herzogs von Altenburg ; von da tras er mit dem Kron¬
prinzen am 19 . Juli 1866 in Wien ein, um dem Orte der Verhand¬
lungen nahe zu sein, und nahm seine Wohnung im benachbarten
Hietzing . Gleichwohl war er aber auch in der Residenz des Kaisers
nicht im Stande , das wiener Kabinet, das zunächst für Oesterreich selbst
zu sorgen hatte, zu einer ernstlichen Verwendung in seiner Angelegen¬
heit zu bestimmen; Oesterreich überließ in den uikolsburger Friedens¬
präliminarien Norddeutschland ohne alle Bedingung dem Gutdünken des
Königs von Preußen . Die Königin Marie von Hannover war in Han¬
nover zurückgebliebenin der Hoffnung, durch ihre beharrliche Behaup¬
tung der Residenz zur Aufrechthaltung der Thronrechte ihres Gemahls
beizutragen ; allein das preußifche Kabinet ließ sich dadurch nicht irre
machen. *) Als nun durch die Publication des Einverleibungsgesetzes
am 20 . Sept . 1866 dem König Georg jede Hoffnung abgefchnitten
war , vom preußischen Kabinet Eoncessionen für feine Rückkehr auf den
Thron zu erlangen, richtete er am 23 . September einen Protest an alle
europäischen Höfe, worin er sagte: „Wir protestiren angesichts der gan¬
zen Welt gegen die Besitzergreifung unseres Königreichs und dessen Ein -

*) Am 27. September 1866 verließ sie die Residenz in Hannover und ging
nach dem Lustschlosse Marienburg . Von hier begab sie sich, auf Andringen der
preußischen Regierung , am 23 . Zuli 1867 zu ihrem Gemahl nach Hietzing.
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verleibung in Preußen, welche als endgiltig vollzogen den 20. September
dieses Jahres angekündigt wurde, sowie gegen alle Folgen dieses Actes,
indem wir erklären, daß diese Einverleibung oder Annexion eine un¬
würdige Usurpation, ein verbrecherischer und verabscheuungswürdiger
Raub, etue flagrante Verletzung der europäischen Verträge, aller Grund¬
sätze des Völkerrechts und der Unverletzlichkeit der Staaten und Kronen
ist." Die heftige Sprache dieses Aetenstückes brachte jedoch nirgends
die erwartete Wirkung hervor; das Publicum blieb kalt, und die Ka-
binete hatten keine Ohren. Es galt die alte Anschauung nicht mehr,
daß die Thronrechte des einzelnen Souveräns unter der Garantie der
übrigen Souveräne stünden, und daß sich alle Regenten in Wasfen-
macht erheben müßten, wenn einer ihrer Collegen in seinen Rechten
gestört sei. Die Times sagte in Bezug auf diesen Protest: „Keine Rück¬
sicht auf etwaige Verdienste einzelner Fürsten dars uns die unschätzbaren
Wohlthaten übersehen lassen, welche aus einer Bewegung, deren erste
Phase die Annexion Hannovers ist, für Europa erwachsen werden. Als
Politiker fragen wir vor Allem, ob die Ergebnisse des Kampfes dem
Volke, dessen Lage er verändert hat, und uus selbst von Nutzen sein
werden: und hier gibt es nur eine Antwort. Die Geschichte lehrt, daß
politische Einheit für jede Nation eine hohe Wohlthat uud zugleich die
sicherste Bürgschaft des Friedens ist. Wir können uns nur freuen, daß
Deutschland vielleicht noch in unserem Zeitalter der staatlichen Seg¬
nungen theilhastig wird, welche die britischen Inseln in so reichern Maße
genießen uud die auch Frankreich in der Welt berühmt gemacht haben.
Mit Freuden begrüßen wir einen neuen und mächtigen Kämpfer für
europäisches Recht, ein Reich, welches die Interessen der Civilisation
wahrzunehmen vermag, welches zur Lösung der orientalischen Frage niit-
hilst und russischen Angriffen einen starken Damm entgegensetzt." Von
den Mächten im Stiche gelassen, suchte der König von Hannover durch
Agitationen unter der hannoverschen Bevölkerung der preußischen Re¬
gierung den Besitz wenigstens zu erschweren; vielleicht hoffte er auch
auf eine gewaltsame Erhebung im Lande Hannover zu seinen Gunsten;
aber für eine folche fehlten feiner bisherigen Regierungsweise alle Vor¬
bedingungen; der König war in seinem Lande nicht beliebt; er erhielt
von der Bevölkerung im Allgemeinen nur die Theilnahme, die man dem
Unglück zollt. Einige Loyalitätsadressen, die man ihm zusandte, waren
von keiner Bedeutung; seine Rückkehr wurde zwar von seinen persön¬
lichen Anhängern, namentlich von den Einwohnern Hannovers, die durch
den Verlust der Residenz peenntäre Nachtheile erlitten, keineswegs aber
von dem Volke im Großen gewünscht. Die Gemeindecollegien von
Hannover hatten am 2. August seine Abdankung zu Gunsten des Kron¬
prinzen verlangt, wozu er sich aber nicht verstand. Das Einzige, was
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die Hannoveraner an dem neuen preußischen Regiment incommodirte,
war die Aussicht auf höhere Steuern und die allgemeine Wehrpflicht.
Der König Georg suchte der preußischen Regierung vornehmlich dadurch
Schwierigkeiten zu bereiten, daß er die Beamten in Civil und Militär
nicht von dein Eid der Treue entband. Allein für die Dauer konnte
diese Opposition nicht fortgesetzt werden ; es schien auch, daß die Geist¬
lichkeit, die immer Mittel gefunden hat, sich mit der herrschenden Ge¬
walt zu vertragen, hier bald einen Ausweg zur Geltung bringen werde,
der den Widerstand des Königs unwirksam machte. Man beries sich
nämlich aus die Stelle im Römerbries 13 , 1, wo es heißt : „Jeder¬
mann sei den Obrigkeiten nnterthan , die Gewalt über ihn haben ;
denn es ist keine Obrigkeit , als von Gott , und die bestehenden Obrig¬
keiten sind von Gott verordnet." Diese Stelle erlaubte die Auslegung,
daß nach der Bestimmung der heiligen Schuft die Unterthanen zum
Gehorsam gegen einen Fürsten nur so lange verbunden seien, als der¬
selbe die Regierungsgewalt wirklich ausübe, und daß die Verpflichtung
zum Gehorsam sich immer an diejenige Persönlichkeit knüpfe, in deren
Besitz sich Land und Regierung befinden. In Wirklichkeit hatte die
Kirche auch zu allen Zeiten diesen Grundsatz befolgt; sie ist immer
Demjenigen nnterthan gewesen, der die Gewalt hatte, und hat ihre
Tedeums für den neuen Eroberer ebenso laut angestimmt, wie früher
für den alten Besitzer des Thrones . In den ersten Tagen des Ok¬
tober 1866 entband der König zunächst die Civilbeamten und das
Bolk von Hannover des Eides „unter Verwahrung Allerhöchst Ihrer
Rechte und unter Vorbehalt eines Wiederauflebens jener Verpflichtungen
auf die Zeit, wo S . Majestät der König Georg V. oder einer Ihrer
sueeessionsberechtigten Nachfolger zur Ausübung der Regierung im König¬
reiche wieder gelangen würde." An seiner Weigerung , auch das Mi¬
litär des Eides zu entbinden, hielt der König beharrlich fest. Ver¬
schiedene Bittgesuche und Deputationen waren nöthig, bis er endlich am
27 . Dezember 1866 den Eommandanten der vormaligen hannöverfchen
Armee, General v. Arentschild, bevollmächtigte, alle Diejenigen , welche
darum nachsuchten, aus dem hannoverschen Militärdienste (behufs des
Uebertrittes in die preußische Armee) zu entlassen. Es gingen hieraus
456 hannoversche Officiere in den preußischen Dienst über. Als im
Frühjahr 1867 die luxemburger Frage zur Verhandlnng kam
und der Ausbruch eines Krieges zwischen Frankreich und Preußen
drohte, zeigte sich unter den Anhängern des Königs Georg in Hannover
einige Bewegung ; man wollte eine Georgs -Legion durch geheime Wer¬
bungen organisiren, welcher die Stadt Arnheim auf holländischem Ge¬
biet als Sammelplatz angewiesen war . Allein die Schlichtung des
luxemburger Streites durch die londoner Conserenz ( 11 . Mai 1867 )
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machte die Hoffnung der Hofpartei , daß aus dem luxemburger Streite
ein Krieg, und aus dtcfeitt Kriege die Restauration des Königs hervor¬
gehen werde, zu Nichte. Die preußische Negierung kam der Conspiration
auf die Spur , und es fand die Verhaftung mehrerer angesehener An¬
hänger des Königs statt.

Was das Herzogthum Nassau aulaugt , so hatte auch hier die
Bevölkerung mit dem Herzog Adolph seit vielen Jahren Verfassungs¬
kämpfe; daneben empfand sie auch, an Preußen angrenzend, den Nutzen
sehr lebhaft, welchen ihr eine nähere Verbindung mit diesem Großstaat
bringen müßte, und die preußischen Annexionsbestrebuugen fanden daher
in diesem Ländchen einen sehr geebneten Boden . Am 12 . April 1866
hatte die zweite Kammer des Herzogthums mit allen gegen drei kleri¬
kale Stimmen die Außerkraftsetzung der 1851 octroyirten Verfassungs¬
edikte und Wiederherstellung der Verfassung vom 28 . Dezember 1849
verlangt und war dadurch mit dem Herzog in die entschiedenste Oppo¬
sition getreten. Während nun die süddeutschen Kammern int Mai 1866
ohne Anstand die von ihren Regierungen geforderten Gelder für Kriegs¬
rüstungen bewilligen, lehnte die zweite Ständekammer von Nassau die
Forderung ab und beschwerte sich über die angeordnete Kriegsbereitschaft;
der Herzog vertagte deßhalb am 17 . Mai 1866 den Landtag bis zum
4. Juui . Als er am 26 . Juni die Forderung von 670 ,000 Gulden
für Mobilmachung den Kammern abermals vorlegen ließ , verwei¬
gerte die zweite Kammer den Credit nochmals nud ebenso zum dritten
Mal am 30 . Juni , worauf der Herzog die zweite Kammer auflöste.
Die Majorität hatte die Erklärung abgegeben, die beiden deutschen
Großmächte sollten ihren Streit allein ausfechten; Nassau bedürfe bei
seiner geographischen Lage und seiner gewerblichen und eommerciellm
Beziehungen zu Preußen der Neutralität . Inzwischen hatte der Herzog
sein kleines Heer nichtsdestoweniger ans Kriegsstärke gebracht und mit
der süddeutschen Buudesarmee vereinigt, worauf der Fürst Karl vou
H oheuzo lleru , Gouverneur der preußischen Rheinprovinz, am 29 . Juni
1866 an die Nassauer eine Proclamation erließ, worin er sagte, der
König von Preußen hätte Nassau gerue gescheut; da aber der Herzog
seine Armee mit den süddeutschen Bundestruppen vereinigt habe, die in
den preußischen Kreis Wetzlar eingerückt seien, so müsse er jetzt auch
Nass au feindlich behandeln. Der König von Preußen habe das Schwert
gezogen, um Deutschland vor dem Unglück zu bewahren, aus der Bahn
einer glänzenden geistigen und materiellen Entwicklung zurückzufallen
unter die entnervende Herrschaft dynastischer Interessen und einseitiger
Sonderbestrebungen ." Ernstlich wurde jedoch von Preußen , das in
jener Gegend keine Truppenmacht in Bereitschaft hatte, vorläufig gegen
Nassau nicht vorgegangen ; die Nassauer konnten gegen einige wenige
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preußische Landwehrcompagnien, die sich zeigten, ein Paar Wochen hin¬
durch ihr Land behaupten. Als sich aber die preußische Mainarmee
näherte, zogen sich die nassauischen Truppen am 14 . Juli 1866 über
den Main zu der Bundesarmee zurück, und der Herzog verließ am
15 . Juli Biberich, um m's Hauptquartier nach Würzburg zu gehen.
Die Preußen nahmen jetzt vom Herzogthum Besitz. Nach dem Waffen¬
stillstand am 28 . Juli gingen die nassauischen Truppen nicht nach
Hause, sondern bezogen Kantonirungen an der Donan bei Günz -
burg , wo sie der Herzog am 8. September 1866 ihres Eides ent¬
band und in die Heimath entließ ; er selbst verfügte sich vorläufig nach
dem Badeort Reichenhall im südlichen Bayern ; später ging er nach
Nassau zurück und trat mit der preußischen Regierung in Verhandlung
über die Ausscheidung seines Privatgutes . Schon am 25 . Juli 1866
hatte sich eine Deputation industrieller Notabilitäten ans dem Herzog¬
thum nach Berlin begeben, um für die Einverleibung in Preußen zu
bitten ; eine am 29 . Juli in Wetzlar abgehaltene Versammlung n aff am sch er
Ständemitglieder stellte die gleiche Bitte . Am 17 . August wurde den
berliner Kammern das Einverleibungsgefetz vorgelegt, worauf am
12 . September eine Deputation der nassauischen Stände dem König
von Preußen den Dank des Landes für die Annexion aussprach. Die
Adresse, welche die Deputation überreichte, begann mit den Worten :
„Wenn wir als Vertreter des Landes Nassau zum ersten Mal Eurer
kgl. Majestät Thron nahen, so ist unser erster Gedanke der des Dankes
dafür , daß Eure kgl. Majestät uns aus der unseligen Verkommenheit
eines Kleinstaates gezogen haben, welcher sich vorzugsweise zur Aufgabe
gestellt zu haben schien, die gestimmte deutsche, sowie seine eigene Ent¬
wicklung zu hemmen. Nassau ist nunmehr definitiv vereinigt mit einem
aufstrebenden großen Staatswesen , welches unter Ew . kgl. Majestät
Seepter berufen ist, die höchsten Stufen der nationalen Entwicklung
zu erreichen. Unser Land baut darauf die freudige, zuversichtliche Hoff¬
nung , durch in Pflichten und Rechten gleiche Theilnahme an diefer
Entwicklung die Schäden ausgeheilt zu fehen, welche ihm aus der feit-
herigeu beharrlichen Verkennung seiner Bedürfnisse ewachfen sind."

Eine ganz andere war nun aber die Stimmung in Frankfurt ;
hier gab sich die entschiedenste Abneigung gegen eine Einver¬
leibung in Preußen kund. Frankfurt war bisher eine freie Stadt
und verzichtete ebenso ungern auf diefe Unabhängigkeit, wie feiner Zeit
andere deutfche Reichsstädte; wiewohl die Bürgerfchaft empfinden mußte,
daß sie bei politischen Verwickelungen nicht minder macht- und hüls-
los dastand, wie Nürnberg , Augsburg und die übrigen Reichsstädte in
den letzten beiden Jahrhunderten , und nur als fetter Beutegegenstand
beachtet und demgemäß auch behandelt wurde. Die Stadt war bei
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dem jeweiligen Umsichgreifen der Réaction eine Zuflucht der liberalen
Bestrebungen gewesen und hatte dadurch bei der preußischen Negierung
wiederholt angestoßen. Sie war außerdem der Sitz des überwiegend
österreichisch gesinnten Bundestages , von dem die Einwohnerschaft nicht
unerheblichen pecuniären Nutzen hatte , sie war ferner die Stadt der
Bankiers , die aus der trostlosen österreichischen Finanzlage großen Vor¬
theil gezogen, während der geregelte Finanzzustand des Königreichs
Preußen keine günstigen Chancen für Anlehen und Papierspeculatiouen
bot: kurz, die Bürgerschaft , wenn auch mit dem österreichischen Regie¬
rungssystem nicht einverstanden und überall , wo es dem geistigen Fort¬
schritte galt, mit an der Spitze von Deutschland, war immer, wo es
sich um die Rivalität der beiden deutschen Großmächte handelte, ein
Freuud Oesterreichs und ein Gegner Preußens . Von Seiten der
preußischen Regierung gab sich daher jetzt, wo sich eben wieder die
völlige Hülflosigkeit so kleiner Territorien recht klar darstellte, eine
Animosität gegen die verlassene Stadt kund, welche dein norddeutschen
Großstaate zwar sehr übel anstand und in ganz Deutschland und
Europa auch die verdiente Mißbilligung hervorrief , aber nichtsdesto¬
weniger von Tag zu Tag sich steigern und auch ganz ungestört sich
geltend machen konnte, bis der schwere Druck auf die Einwohnerschaft
endlich mit der völligen Einverleibung in das Königreich Preußen sein
Ziel erreicht hatte.

Als die preußische Mainarmee im nördlichen Bayern erschienen
war , hatte der Besehlshaber des achten Bundesarmeecorps , Prinz Alex¬
ander von Hessen , den Plan , Frankfurt mit Wällen zu umgeben.
Es waren vom Bundestag zn diesem Zweck am 10. Juli 1866 bereits
200 ,000 Gulden auf das Haus Rothschild angewiesen worden; allein
am 11 . Juli , wo der Rest der Bundestagsgesandten Frankfurt verließ
und nach Angsburg übersiedelte, protestirte der Senat gegen diese
Maßregel , indem er dem Bund erklärte, was man hier zum Schutze
der Stadt unternehmen wolle, sei ihr gefährlicher, als was ihr drohe;
Frankfurt wünsche als offene Stadt betrachtet und behandelt zu wer¬
den. Darauf wurden die Befestigungsarbeiten am 14 . Juli eingestellt.
Am 16 . uud 17 . Juli rückten sodann 15,000 Mann Preußen unter
dem Eommando des Generals Vogel von Falckenstein ein, der den
Bewohnern auch sogleich ( 16 . Juli ) in einer Proklamation ankündigte,
daß er jetzt hier allein Herr , daß ihm vom König von Preußen die
Regierungsgewalt über die Stadt übertragen sei. Der Senat und das
Bürgercollegium wurden aufgelöst, die Turner und Wehrvereine mußten
ihre Waffen abliefern , alle frankfurter Zeitungen , mit Ausnahme des
Frankfurter Journals , wurden verboten, die Einwohner mußten eine
Contribution vvn 6 Millionen Gulden zahlen und außerdem noch
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GO,000 Paar Schuhe , 300 für die Cavalerie brauchbare Pferde uud
30 ,000 Flaschen Wein für die in Kurhessen stehenden Preußen lie¬
fern? ') Am 19 . Juli wurde Falckeustein nach Böhmen abgerufeu,
uud der General v. Manienffel trat an seine Stelle . Dieser löste
das frankfurter Bataillon ( 19. Juli ) auf und schrieb eine neue Con¬
tribution von 25 Millionen Gulden aus , an welcher die ersten 6 Mil¬
lionen abgerechnet werden sollten; so daß die Stadt außer jenen 6 noch
19 Millionen zu zahlen gehabt hätte. Die Bürgerschaft erklärte, eine
solche Zahlung sei der Ruin der Stadt ; es sei ihr unmöglich, dieselbe
zu leisten. Der Protest war jedoch vergeblich; cs wurde den Ein¬
wohnern starke militärische Execution in das Haus gelegt, einzelne
Bürger erhielten bis zu 50 Mann in's Quartier , um sie zur Zahlung
zu nöthigen ; doch konnte nur die Erlegung der ersten 6 Millionen er¬
zwungen werden. Der Bürgermeister Fellner , dem besohlen worden
war , das Vermögen der Mitglieder des Staatskörpers zu taxiren , um
darnach die Quote zu bestimmen, welche der Einzelne an der Contri¬
bution zu zahlen hätte , erhängte sich in der Nacht vom 23 . auf den
24 . Juli aus Verzweiflung. Am 23 . Juli ging der General v. Man -
teuffel zur Armee ab, die am Main gegen die Bundestruppen operirte,
und General v. Röder übernahm statt seiner das Commando in Frank-
surt ; auch dieser Wechsel brachte den Bürgern jedoch keine Erleichterung.
Der Rest der Bundesversammlung in Augsburg erklärte am 26 . Juli
zu Protokoll , er verwahre sich gegen die Gewaltacte , welche sich das
preußische Militär in Frankfurt erlaube, und gebe die Würdigung dieser
Handlungsweise dem Urtheile der civilisirten Welt anheim. Dagegen
zählte sodann der preußische Staatsanzeiger folgende Ursachen des
preußischen Versahrens auf : Systematische Feindschaft der frankfurter
Regierung gegen Preußen ; Toleranz der Beleidigung des Königs von
Preußen ; Verträgeverletzung; Beschädigung des preußischen Eigenthums ;
Theilnahme an dem Krieg der österreichischen Coalition gegen Preußen .
In den ersten Tagen des August 1866 begab sich der frankfurter
Bürgermeister Müll er mit einer Deputation nach Berlin , um für die
Stadt eine billigere Behandlung auszuwirken ; er erhielt den Bescheid,
man wolle von der Beitreibung der 19 Millionen vorläufig absehen,
behalte sich aber weitere Verhandlungen vor, wozu sich Müller und
der Senator v. Oven am 15. August wieder in Berlin einsinden
sollten. Diese weiteren Verhandlungen gingen, wie vorauszusehen, auf

*) Dies erinnerte ganz an die französischen Requisitionen in den Kriegen
Napoleons 1. , durch welche Preußen damals mehr als andere Staaten mit¬
genommen wurde. Die Naturalliefernngen Frankfnrts an Preußen betrugen
wiederum2 Millionen Gulden.
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die völlige Annexion Frankfurts hinaus. Schon am 17. August kün¬
digte eine königliche Botschaft der preußischen Kammer die Einver¬
leibung der Stadt zugleich mit jener von Hannover, Nassau und Kur¬
hessen an. Die frankfurter Münze mußte am 11. September das
Prägen mit dem frankfurter Stempel einstellen. Es war vergeb¬
lich, daß die frankfurter gesetzgebende Versanunlung und das Ein¬
undfünfziger-Collegium(12. September) den Eid an Preußen verwei¬
gerten; der preußische Civileommissärv. M ad ai erkärte, diese Weigeruug
ändere an den Verhältnissen Nichts, die Leistung des Eides sei irrelevant.
Am 11. Oktober 1866 wurde die Einverleibung vollzogen. Die Ein¬
treibung der Contribution von 19 Millionen unterblieb; bezüglich der
6 Millionen und der 2 Millionen für Naturallieferungen machten die
Frankfurter Anspruch auf Rückersatz, da sie jetzt mit Preußen vereinigt
seien (Ende Dezember 1866). Die Linke der preußischen Kammer
stimmte für die Zurückstellung der 6 Millionen, da Frankfurt diese
Schuld nicht als Stadt , sondern als Staat gemacht habe und Preußen
mit der Einverleibung auch die Staatsschulden übernehmen müsse;
Frankfurt habe fein Contingent nicht gegen Preußen gebraucht, sei
überhaupt die Stadt , welche durch die neuen Verhältnisse am meisten
verliere, und es sei daher billig, ihr die Contribution zurückzustellen.
Die Kammer ging jedoch, anf den Antrag ihrer Commission, am
22. Januar 1867 über diese Bitte mit Stimmenmehrheitzur Tages¬
ordnung über, da der Regierungscommisfär erklärte, für die Rückzahlung
sei kein Geld vorhanden. Der preußische Finanzminister von der Heydt
richtete in den ersten Tagen des Februar 1867 ein Schreiben an die
frankfurter Bürger, welche um Rückerstattung der Contribution von
6 Millionen gebeten hatten, worin er sagte, bei den Verhandlungen des
frankfurter Senators Müller mit dem Grafen Bismarck in Brünn
habe es die Stadt in ihrer Hand gehabt, durch freiwilligen Anschluß
an Preußen jeder Contribution zu entgehen und sich gewisse Privilegien
zu sichern. Sie habe dies nicht gewollt. Jetzt, nachdem sie nach
dem Recht der Eroberung einverleibt sei, könne eine Rückzahlung der
6 Millionen nicht mehr stattsinden. Darauf sandten die Frankfurter
Mitte Februar 1867 ’eine Deputation an den König. Dieselbe erhielt
den Bescheid, man solle untersuchen, ob die Contribntion von 6 Mil¬
lionen Gulden dein Staate Frankfurt, oder der Stadt zur Last falle;
sei Letzteres der Fall, so wolle der König darauf Bedacht nehmen, daß
die Stadt nicht über ein Maß hinaus belastet werde, welches mit der
Entwicklung ihres Wohlstandes unverträglich sei*) .

*) Ende August 1867, wo dieser Bogen in die Druckerei ging, war die
Sache noch nicht entschieden.
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Die Urkunden , durch welche das preußische Ministerium die
Einverleibung von Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt vollzog,
waren für alle diese Länder gleichlautend. Am 17. August 1866 legte
der Minister Gras Bismarck der zweiten preußischen Kammer die
Einverleibungsbotschaft des Königs und den Gesetzentwurf vor. In
den ersten Tagen des September 1866 erstattete sodann die ständische
Kommission der Kammer über die königliche Vorlage Bericht und for¬
derte die Kammer zur Zustimmung aus. Sie erklärte, Preußen habe
das vollste Recht aus die Einverleibung dieser Länder; sowohl das ältere
als das moderne Staatsrecht zählten die Eroberung zu den gütigen
Rechtstiteln für den Erwerb fremden Staatsgebietes. Die eroberten
Staaten hätten selbst die Entscheidung des Krieges herbeigerufen, in¬
dem sie in der Bundestagssitzungvom 14. Juni 1866 die Mobil¬
machung ihrer Heere gegen Preußen beschlossen; sie müßten mit vollem
Rechte jetzt auch die Folgen tragen. Die Kommission erkenne in der
Einverleibungdieser Länder den Beginn eines neuen Abschnittes natio¬
naler Entwicklung; sie habe die königliche Botschaft und den Gesetz¬
entwurf mit hoher Befriedigung ausgenommen und befinde sich mit der
Regierung über die Aufgaben, welche der preußische Staat an der
Hand dieses Gesetzes zu lösen habe, im vollsten Einverständniß. Die
Kammer stimmte der Ansicht der Kommission vollkommen bei und
nahm den Gesetzentwurf am 8. September 1866 mit 273 gegen 14
Stimmen an. Nach demselben wurde sodann in etwas veränderter
Fassung das vom 20. September 1863 datirte Einverleibungsgesetz
formulirt und am 22. September durch den preußischen Staatsanzeiger
bekannt gemacht. Daraus erließ der Köuig von Preußen am 3. Oktober
1866 das Besttzergreisungspatent und eine Proclamation an die Ein¬
wohner der annektirten Länder. Am 6. Oktober 1866 wurden in
Hannover die Behörden und städtischen Collégien im großen Saale
des städtischen Residenzschlosses versammelt, um ihnen die Einverleibung
bekannt zu machen; eine öffentliche Feier vermied die preußische Regte-
ruug im Königreich Hannover, weil sie den Anhängern der vertriebenen
Konigssamilie feine Gelegenheit zu Demonstrationen geben wollte. In
Kassel dagegen wnrde die Einverleibungsseierlichkeit am 8. Oktober
öffentlich vor dem Schlöffe auf dem Friedrichsplatz abgehalten; der
preußische EivilcommiffärMöller las das Einverleibungsgefetz und
die königliche Proclamation vom Balkon des Schlosses den untenstehen¬
den Truppen, Geistlichen und Vereinen vor und hielt hierauf eine
Ansprache, worin er sagte: „Die Tausende, welche hier versammelt sind,
geben Zeugniß davon, daß das Volk der Hessen die unermeßliche Be¬
deutung des Ereignisses für sein Glück und seine Wohlfahrt zu erfctffen
und zu würdigen weiß. Mag auch mancher mit Wehmuth auf den
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Untergang des Kurstaates blicken: einst werden Me diese Wandlung
segnen!" Am Schlüsse der Feierlichkeit wurde unter dem Geläute aller
Glocken und der Lösung von 101 Kanonenschüssen eine Festhymne ge¬
sungen. Auch in Wiesbaden wurde die Einverleibungsfeier (8. Oktober)
öffentlich ( auf dem Schillerplatz) vollzogen unter Anwesenheit der Be¬
hörden, der Geistlichkeit, der Schulen und des Militärs , das Carrö
gebildet hatte. Am Schlüsse brachte die Versammlung dem König von
Preußen ein Hoch und stimmte das preußische Nationallied an. In
Frankfurt dagegen, wo von Seiten der Bevölkerung nicht nur keine
Theilnahme , sondern im Gegentheil Störungen zu erwarten gewesen
wären , wurde die Feierlichkeit am 8. Oktober nicht öffentlich, sondern
im Kaisersaale des Römers in Gegenwart der Geistlichkeit, der Be¬
hörden und der Offieiere der preußischen Garnison abgehalten. Nach¬
dem der preußische Civileommissär das Einverleibungspatent und die
königliche Proclamation vorgelesen hatte, hielt der preußische Civil-
gouverneur v. Patow eine versöhnliche Ansprache an die Versammlung,
worin er der alten geschichtlichen Bedeutuug der Stadt Frankfurt rüh¬
mend gedachte und die Bürgerschaft zu einem freudigen Anschluß au
die neuen, der deutschen Einigung so förderlichen Verhältnisfe ermahnte.
Es that freilich noth, von Versöhnung zu sprechen; denn das bisherige
Verfahren des preußischen Ministeriums gegen die Stadt war nichts
weniger als versöhnlich gewesen und konnte nur Erbitterung Hervor¬
rusen. Am Schlüsse wurde dem König von Preußen ein Hoch gebracht
und aus dem Römer die preußische Flagge aufgepflanzt.



Annexion von Hannover , Kurhessen , Nas¬
sau und Frankfurt a. M. an Preussen .

Königliche Botschaft
an beide Häuser des Landtags , betreffend die Vereinigung von
Hannover , Kurhessen , Nassau und Frankfurt mit der Monarchie.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preussen etc., thun
kund und fügen hiermit zu wissen : Die Regierungen des Königreichs Han¬
nover, des KurfürstenthumsHessen und des Herzogthums Nassau, sowie die
freie Stadt Frankfurt haben sich durch ihre Theilnahme an dem feindlichen
Verhalten des ehemaligen Bundestages in offenen Kriegszustand mit Preussen
versetzt. Sie haben sowohl die Neutralität, als das von Preussen unter dem
Versprechen der Garantie ihres Territorial- Bcstandes ihnen wiederholt und
noch in letzter Stunde angebotene Bündniss abgelehnt, haben an dem Kriege
Oesterreichs mit Preussen thätigen Antheil genommen, und die Entscheidung
des Krieges über sich und ihre Länder angerufen.

Diese Entscheidung ist nach Gottes Rathschluss gegen sie ausgefallen.
Die politische Nothwendigkeit zwingt Uns, ihnen die Regierungsgewalt, deren
sie durch das siegreiche Vordringen Unserer Heere entkleidet sind, nicht
wieder zu übertragen.

Die genannten Länder würden, falls sie ihre Selbstständigkeit bewahr¬
ten, vermöge ihrer geographischen Lage bei einer feindseligen oder auch nur
zweifelhaftenStellung ihrer Regierungen der Preussischen Politik und mili¬
tärischen Action Schwierigkeitenund Hemmnisse bereiten können, welche
weit über das Maass ihrer tatsächlichen Macht und Bedeutung hinausgingen.
Nicht in dem Verlangen nach Ländererwerb, sondern in der Pflicht, Unsere
ererbten Staaten vor wiederkehrender Gefahr zu schützen, der nationalen
Neugestaltung Deutschlands eine breitere und festere Grundlage zu geben,
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liegt für Uns die Nöthigung, das Königreich Hannover, das Knrfürstenthum
Hessen, das HerzogthumNassau und die freie Stadt Frankfurt auf immer mit
Unserer Monarchie zu vereinigen.

Wohl wissen Wir, dass nur ein Theil der Bevölkerung jener Staaten
mit Uns die Ueberzeugungvon dieser Nothwendigkeit theilt. Wir achten und
ehren die Gefühle der Treue und Anhänglichkeit, welche die Bewohner der¬
selben an ihre bisherigen Fürstenhäuser und an ihre selbstständigen politischen
Einrichtungen knüpfen. Allein Wir vertrauen, dass die lebendige Betheiligung
an der fortschreitenden Entwickelung des nationalen Gemeinwesens in Ver¬
bindung mit einer schonenden Behandlung berechtigter Eigenthümlichkeiten
den unvermeidlichen Uebergang in die neuere grössere Gemeinschaft erleich¬
tern werde.

Die beiden Häuser des Landtags fordern Wir auf, die zur beabsichtig¬
ten Vereinigung erforderliche verfassungsmässige Einwilligung zu ertheilen, und
lassen Ihnen zu diesem Behufe den beikommenden Gesetz- Entwurf zugehen.

Gegeben Berlin , den 16. August 1866.
(L. S.) Wilhelm ,

v. Bismarck , v. d. Heydt , v. Roon . Itzenplitz . v. Mühler .
Graf zur Lippe , v. Selchow . Graf Eulenburg .

Gesetz,
betreffend die Vereinigung des Königreichs Hannover , des Kur-
fürstenthums Hessen, des Herzogthums Nassau und der freien

Stadt Frankfurt mit der preussischen Monarchie.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preussen etc., ver¬
ordnen unter Zustimmung beider Häuser des Landtages was folgt:

§. 1. Das Königreich Hannover, das Kurfürstenthum Hessen, das
Herzogthum Nassau und die freie Stadt Frankfurt werden in Gemässheit des
Art. 2 der Verfassungurkundefür den preussischen Staat mit der preussischen
Monarchie für immer vereinigt.

§. 2. Die preussische Verfassung tritt in diesen Landestheilen am
1. Oktober 1867 in Kraft. Die zu diesem Behufe nothwendigen Abänderungs- ,
Zusatz- und Ausführungs-Bestimmungen werden durch besondere Gesetze
festgestellt.

§. 3. Das Staats-Ministerium wird mit der Ausführung des gegen¬
wärtigen Gesetzes beauftragt.
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Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und bei¬
gedrucktem Königlichen Insiegel .

Gegeben Berlin , den 20. September 1866 .
(L. S.) Wilhelm .

Graf von Bismarck - Schönhausen . Frhr . von der Heydt ,
von Roon . Graf von Itzenplitz . von Mühler . Graf zur Lippe ,

von Selchow . Graf zu Eulenbur y.

Protestation
du Roi G-eorge V de Hanovre contre l’annexion de son royaume

à la Prusse remise à toutes les cours de l’Europe
<1. d . Hietzing , près de Vienne , le 33 Septembre 1866 .

Nous Georges V, par la grâce de Dieu, roi de Hanovre , etc .
Le 15 Juin 1866 , S. M. le Roi de Prusse , notre vrai cousin et jusque -

là notre allié , a fait envahir hostilement notre royaume , en violant les droits
les plus légitimes et le plus sacrés . La conduite de notre gouvernement pen¬
dant le conflit qui, à notre grand regret , avait éclaté entre l’Autriche et la
Prusse , ne pouvait fournir aucun prétexte pour une agression si injuste .

Au contraire , animé du désir le plus vif et le plus sincère de voir
s’arranger les diflérends qui s’étaient produits entre les deux membres les
plus puissants de la Confédération germanique , et cherchant à éviter le mal¬
heur qui devait résulter d’une guerre entre des Allemands , notre gouverne¬
ment a fait tout ce qui était possible pour rester en relations amicales avec
la Prusse aussi bien qu’avec l’Autriche , et pour se trouver ainsi en état d’agir
au sein de la diète fédérale dans le sens de la paix et de la conciliation .

Comme le gouvernement prussien avait exprimé vis- à- vis de nous le
vœu de nous voir rester neutre dans une guerre éventuelle , nous avons ac¬
cédé à ce vœu ; seulement nous avons fait déclarer à Berlin que les condi¬
tions particulières de cette neutralité ne pourraient être réglées qu’au cas de
la dissolution de fait de la Confédération germanique .

Notre access ' on aux propositions de la Prusse était en accord complet
avec les circonstances , puisque le droit fédéral , en défendant aux membres
de la coniédération de se faire la guerre entre eux, leur interdisait aussi ,
par conséquent , de prendre part à une guerre qui , malgré cette défense , écla¬
terait entre les membres de la confédération .

Pour motiver les actes hostiles dont la Prusse s’est rendue coupable
à l’égard de notre royaume , on a prétendu dernièrement à Berlin que pen¬
dant les négociations sur le neutralité nous nous étions engagé envers le ca-
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binet de Vienne à faire opérer nos troupes de concert avec le corps autri¬
chien qui était dans le Holstein .

Cette assertion est complètement fausse . Notre gouvernement se con¬
sidérait comme lié par l’assurance qu ’il avait donnée de conserver la neutra¬
lité au cas de la rupture du pacte fédéral , et c’est seulement au cas où notre
pays aurait été attaqué par la Prusse que nous aurions accepté le secours que
8 . M. l’Empereur d’Autriche nous fit offrir . Mais , plein de confiance en la
loyauté du gouvernement prussien , nous fîmes répondre à Sa Majesté que
nous ne croyions pas avoir besoin de ce secours .

Par suite , le corps autrichien qui occupait le Holstein a traversé notre
pays , sans s’y arrêter , par le chemin le plus court pour se rendre dans le
sud de l’Allemagne . Vers le même temps nous avons permis au corps d’ar¬
mée prussien qui était sous le commandement du général de Manteuffel de
passer sur notre territoire pour se rendre à Minden .

Notre conduite a répondu , dans ces circonstances , aux principes de la
plus stricte neutralité . Nous étions loin de penser que le Roi de Prusse se
servirait , quelques jours après , du même corps d’armée pour s ’emparer de
notre pays .

Notre armée se trouvait sur le pied de paix le plus complet , puisque
nous nous reposions sur la neutralité que nous avions promise , et pour la¬
quelle les négociations , quoique ajournées , devaient être reprises néanmoins
en temps opportun , savoir , pour les conditions spéciales de son exécution ,
conformément aux déclarations expresses et réitérées que notre ministre des
affaires étrangères , le comte Platen - Hallermund , avait faites relativement à
cette affaire au ministre de Prusse , prince d’Isenbourg .

Notre gouvernement n’avait , par conséquent , pas fait acheter de chevaux
et n ’avait pas pris la moindre mesure à laquelle on pût attribuer le caractère
d’un armement militaire . Tout ce que les feuilles prussiennes ont dit récem¬
ment sur les prétendus armements du Hanovre est dénué de fondement et
n ’a eu pour but que d’induire en erreur l’opinion publique et de justifier
les actes de violence inqualifiable qui ont été commis contre notre royaume
et nos sujets .

Animé constamment d’un esprit de modération , de conciliation et d’im¬
partialité , nous avons donné ordre à notre représentant à Francfort de se
prononcer contre la proposition autrichienne du 4 juin , en tant qu ’elle avait
pour but de faire prendre parti à la conlédération germanique contre la Prusse ,
et de ne voter pour la mobilisation proposée qu ’autant que celle - ci n ’était
pas dirigée contre ladite puissance , et qu ’elle n ’avait pour but que de main¬
tenir la tranquillité et la sûreté sur le territoire fédéral .

Les allégations que les organes prussiens ont produites dans ces der¬
niers temps contre notre politique à cet égard sont dénuées également de
tout fondement . L ’attitude que notre gouvernement avait prise depuis le
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commencementdu conflit nous faisait donc espérer que notre royaume et
nos fidèles sujets ne seraient pas atteints par une guerre qui paraissait de¬
venir plus imminente de jour en jour.

Mais qu’elle a été notre surprise douloureuse quand le cabinet de
Berlin se donna, le 15 juin, l’apparence d’avoir oublié tous les antécédents
de la question et fit présenter à notre gouvernement une sommation qui
n’avait nullement le but de nous demander de fixer définitivement et réci¬
proquement les conditions de la neutralité qui nous avait été ofi'erte et que
nous avions acceptée en principe, mais de nous déterminer à renoncer à cer¬
taines prérogatives essentielles de notre souveraineté en faveur de la Prusse,
ainsi qu’à une partie de l'indépendance de notre royaume et à beaucoup de
droits légitimes de nos sujets, quoique la souveraineté et l'indépendance de
notre royaume aient été reconnues et garanties par toute l'Europe! On nous
laisse une journée pour réfléchir et pour prendre notre décision, et on nous
menace de la guerre au cas où nous refuserions de nous soumettre à la vo¬
lonté de la Prusse.

Après avoir entendu nos ministres, nous primes, d’après leur conseil
unanime, qui répondait à notre manière de voir, la résolution de faire dé¬
clarer à l’envoyé du Roi de Prusse que les propositions qu’il venait de nous
soumettre étaient inacceptables; que néanmoins notre gouvernement, dans la
conviction inébranlable que le droit fédéral défendait la guerre entre les mem¬
bres de la Confédération, ne prendrait pas de mesures militaires vis- à- vis
du gouvernementprussien allié, tant que les frontières du Hanovre ne se¬
raient pas attaquées, et qu’il ne renonçait pas à l’espoir que les rapports
amicaux qui avaient subsisté jusque- là entre les deux gouvernementsseraient
maintenus aussi à l’avenir.

Après que notre résolution eut été communiquée à l’envoyé prussien,
celui- ci répondit par une déclaration de guerre contre laquelle notre ministre
des affaires étrangères protesta immédiatement. Ceci eut lieu à minuit, dans
la nuit du 15 au 16 juin de cette année. A cinq heures du soir du même
jour, c’est- à- dire le 15 juin, le corps d’armée du général de Manteuffel se
trouvait dans les environs de Harbourg et y prit une position hostile encore
avant la déclaration de guerre.

Nous soumettons au jugement de tous les honnêtes gens ce procédé
du gouvernementprussien, qui trompa notre confiance, en nous soutirant la
promesse de faire marcher nos troupes par notre territoire avec l’intention
de s’en emparer par la force. Nous livrons à l’indignation du monde civilisé
cette agression commise en pleine paix contre le pays d’un prince ami, pa¬
rent et allié, et nous sommes convaincu que le monde entier condamnera
cette violation honteuse de la morale publique, du droit des gens et des traités
et des mœurs des nations soumises à un ordre politique régulier.

Nous sommes convaincu en même temps que tous les hommes im-
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partiaux admettront avec nous que le gouvernement prussien nourrissait depuis
assez longtemps le plan préconçu et bien médité de s ’emparer de notre pays ;
que la proposition de rester neutre , qui nous a été faite , n ’avait pour but
que de nous bercer d’une sécurité trompeuse ; que le -cabinet de Berlin nous
a posé exprès des conditions d ’alliance humiliantes , sachant bien que nous
ne pourrions les accepter , et que , finalement , quelque attitude que nous eus¬
sions prise , il nous serait devenu très - difficile , sinon impossible , de nous
soustraire aux violences du gouvernement prussien .

Avec l’impossibilité où était notre armée d’opposer une résistance ef¬
ficace à l’invasion des forces prussiennes qui faisaient irruption de tous côtés

dans notre pays , dont elles occupaient les frontières depuis plusieurs jours ,
nous concentrâmes nos troupes près de Gœttingen pour les mettre immédia¬
tement hors de portée des forces prussiennes .

Arrivés à proximité d’Eisenaeh , nous entrâmes en négociations pour
une suspension d’armes qui nous avait été oiferte et qui avait ensuite été

convenue par les deux parties . Mais avant qu ’elle fût expirée , nos troupes se
virent attaquées par l’armée prussienne , par suite d’un ordre que celle - ci
avait reçu du général Vogel de Falkenstein . C’était là une seconde violation

flagrante de tous les droits et usages qui existent chez les peuples civilisés .
Bien que notre armée se trouvât sur le pied de paix et que ses forces

fussent épuisées par suite des fatigues , privations et marches forcées aux¬
quelles elle avait dû se prêter depuis quatre jours , elle remporta néanmoins ,
près de Langensalza , une brillante victoire sur les Prussiens . Le lendemain
matin , nous la vîmes malheureusement entourée par de forces triples en nom¬
bre , et comme nous ne pouvions compter sur aucun secours , nous nous dé¬
cidâmes à accepter une capitulation , pour ne pas répandre inutilement le sang
de nos braves soldats .

Sitôt que la guerre entre l’Autriche et la Prusse parut approcher de
sa fin , nous nous rendîmes à Vienne , où les négociations de paix Couvraient
en ce moment , et nous adressâmes à S. M. le Roi de Prusse , qui se trouvait
à Nikolsbourg , une lettre dans laquelle nous lui exprimions le vœu sincère
d ’entrer de notre côté en négociations de paix avec lui .

Contrairement à tous les usages qui existent entre souverains , notre
lettre ne fut pas acceptée par le Roi de Prusse .

Malgré cela , nous cherchâmes à nous assurer par tous les moyens qui
étaient en notre pouvoir la conservation de notre royaume . Nous étions
même disposé à renoncer à nos droits royaux en faveur de notre fils et hé¬
ritier bienaimé , S . A. R. le prince Ernest - Auguste , pour le cas où la Prusse

Me mettrait sans délai en possession de la couronne du royaume du Hanovre .
D’autre part , nos fidèles sujets , qui résistaient courageusement à la

domination dure , arbitraire et despotique , que l’administration prussienne leur
avait imposée , ne laissèrent pas passer l’occasion de manifester leurs vœux
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ardents de rester sous une dynastie qui leur est chère , qui depuis mille ans
partage avec eux les destinées du pays et qui a fait tous ses efforts pour
assurer sa prospérité et pour consolider son bien - être .

Vains efforts ! S . M. le Roi de Prusse , après avoir occupé notre roy¬
aume d’une manière insidieuse , a cru pouvoir en prendre possession défini -
nitive , et , le 20 septembre de cette année , il l ’a déclaré incorporé à ses
Etats . La seule raison que le gouvernement prussien met en avant pour
justifier cet acte arbitraire , inoui dans l’histoire de l’Allemagne , est celle qu ’il
croit trouver dans le droit de conquête .

Mais le droit de conquête suppose une guerre conforme aux principes
du droit des gens . Or il n ’y a jamais eu de guerre pareille entre nous et
le Roi de Prusse . Gomme nous l’avons déjà dit , elle ne pouvait même avoir
lieu d’après les lois fondamentales de la Confédération germanique , et elle
aurait dû être moralement impossible de la part d ’un proche parent , d ’un sou¬
verain ami , d’un prince allemand .

Nous nous trouvions donc simplement et clairement dans le cas de

légitime défense contre une attaque que rien ne justifiait et que nous n ’avi¬
ons pas provoquée .

En présence des faits mentionnés , nous protestons hautement et so¬

lennellement contre l’invasion injustifiable dans notre pays que les corps d’ar¬
mée du Roi de Prusse se sont permise le 15 juin et les jours suivants ;
contre l’occupation de notre royaume par ces troupes ; contre l’usurpation de
nos droits et prérogatives que les agents de la Prusse ont commise et qu ’ils
pourraient encore commettre à l’avenir ; contre les dommages à notre pro¬
priété , nos revenus , biens de toute nature que nous et notre maison royale
avons éprouvés de la part de la Prusse , et pourrions en éprouver à l’avenir ;
contre la spoliation que le trésor public du Hanovre a subie sous l’admini¬

stration prussienne et pourrait subir à l’avenir ; contre les persécutions , pertes
et préjudices auxquels nos fidèles sujets ont été exposés par suite des actes
injustes et illégaux de l’administration du Roi de Prusse , et pourraient être
exposés à l’avenir ; contre les obstacles que ladite administration a opposés
brutalement aux manifestations de nos bien - aimés sujets en faveur du main¬

tien de notre dynastie et de l’indépendance du Hanovre , tandis qu ’elle provo¬
quait et iavoiisait , par les manœuvres les plus déloyales , des manifestations

dans le sens opposé . conî -e la mauvaise volonté du Roi de Prusse , qui a
repoussé les démarches que nous avons faites ou ordonné de faire auprès de
lui ou de son gouvernement pour rétablir la paix entre nous .

Finalement , nous protestons avant tout , en face du monde entier , contre
la prise de possession de notre royaume et son incorporation en Prusse , dont
l’accomplissement définitif a été annoncé le 20 septembre de cette année , de
même que contre toutes les conséquences de cet acte , en déclarant que cette
incorporation ou annexion est une usurpation indigne , une spoliation crimi -
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nelle et détestable, une violation flagrante des traités européens, de tous les
principes du droit des gens et de l’inviolabilité des États et des Couronnes .

Cette déclaration solonnelle , que nous faisons aussi pour notre suc¬
cesseur légal, a principalement pour but de repousser toute attaque aux droits
de souveraineté qui nous appartiennent en vertu du droit d’hérédité , et qui
ont été sanctionnés et garantis par toutes les puissances européennes .

Nous invoquons l’appui de toutes les puissances qui ont reconnu notre
souveraineté et l’indépendance de notre royaume , dans la conviction que ja¬
mais elles ne permettront que la force prime le droit , puisqu ’un principe
pareil , appliqué aujourd ’hui par la Prusse , pourrait menacer dans l’avenir
l’existence de toutes les monarchies et de tous les États légitimes du monde .

Nous déclarons en terminant que jamais nous ne renoncerons aux
droits de souveraineté sur notre pays et que nous considérons toujours comme
illégaux, nuls et non avenus , tous les actes que le gouvernement prussien ou
ses agents y ont ou auront accompli en vertu de l'usurpation , dont nous re¬
jetons la responsabilité sur celui qui en est l’auteur .

Que tous ceux qui peuvent y avoir intérêt s’en tiennent pour avertis .
Nous attendons les événements futurs avec une pleine confiance en

la justice de notre cause , et sommes animé du ferme espoir que la Provi¬
dence divine ne tardera pas à mettre un terme aux trames perfides , aux in¬
justices et aux actes de violence dont tant d’États et tant de peuples sont
devenus victimes avec nous et nos braves Hanovriens .

Georges , Roi. Comte Plalen - IIallermund .

Königliches Patent
bezüglich der Besitznahme des vormaligen Königreichs Hannover.

( 3 . October 1866 .)

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preussen u. s. w.,
thun gegen Jedermann hiermit kund :

Nachdem in Folge eines von Hannover im Bunde mit Oesterreich , und
in Verletzung des damals geltenden Bundesrechtes begonnenen , von Uns in
gerechter Abwehr siegreich geführten Krieges , die zum Königreich Hannover
früher vereinigten Lande von Uns eingenommen sind , so haben Wir be¬
schlossen , dieselben mit Unserer Monarchie zu vereinigen , und zu diesem
Behufe mit Zustimmung beider Häuser des Landtages das Gesetz vom 20. Sep¬
tember d. J . erlassen und verkündigt .

Demzufolge nehmen Wir durch gegenwärtiges Patent mit allen Rechten
der Landeshoheit und Oberherrlichkeit in Besitz und einverleiben Unserer
Monarchie mit sämmtlichen Zubehörden und Ansprüchen die Länder , welche
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das vormalige Königreich Hannover gebildet haben , namentlich : die Fürsten -
thümer Calenberg , Göttingen , Grubenhagen , Lüneburg , Osnabrück , Hildesheim
mit der Stadt Goslar, und Ostfriesland mit dem Harlinger Lande ; die Herzog -
thümer Bremen , Verden und Arenberg - Meppen und den Hannoverschen An-
theil am Herzogthum Lauenburg ; die Niedergrafschaft Lingen ; die Graf¬
schaften Hoya, Diepholz, Hohnstein und Bentheim , und das Land Hadeln.

Wir werden Unserem Königlichen Titel die entsprechenden Titel hin¬
zufügen .

Wir befehlen , die preussischen Adler an den Grenzen zur Bezeichnung
Unserer Landesherrlichkeit aufzurichten , statt der bisher angehefteten Wappen
Unser Königliches Wappen anzuschlagen und die öffentlichen Siegel mit dem
preussischen Adler zu versehen .

Wir gebieten allen Einwohnern des nunmehr mit Unserer Monarchie
vereinigten ehemaligen Königreichs Hannover , fortan Uns als ihren recht¬
mässigen König und Landesherrn zu erkennen und Unseren Gesetzen , Ver¬
ordnungen und Befehlen mit pflichtmässigem Gehorsam nachzuleben .

Wir werden Jedermann im Besitze und Genüsse seiner wohlerworbenen
Privatrechte schützen und die Beamten , welche für Uns in Eid und Pflicht
zu nehmen sind, bei vorausgesetzter treuer Verwaltung im Genüsse ihrer
Dienst - Einkünfte belassen . Die gesetzgebende Gewalt werden Wir bis zur
Einführung der preussischen Verfassung allein ausüben .

Wir wollen die Gesetze und Einrichtungen der bisherigen Hannover¬
schen Lande erhalten , soweit sie der Ausdruck berechtigter Eigentümlich¬
keiten sind und in Kraft bleiben können , ohne den durch die Einheit des
Staats und seiner Interessen bedingten Anforderungen Eintrag zu thun .

Unser bisheriger General - Gouverneur ist von Uns angewiesen , hiernach
die Besitznahme auszuführen .

Hiernach geschieht Unser Wille .
Gegeben Schloss Babelsberg , den 3. October 1866 .

WWie l m.
Graf v. B is marc k - Schönhaus en . Frhr . v. d. Heydt , v. Roon .

Graf v. I tzenp litz . v. Mühler . Graf zur Lippe , v. Selchow .
Graf Lu Eulenburg .

Königliche Proclamation
an die Einwohner des vormaligen Königreichs Hannover, bei

der Besitznahme dieses Reiches.
(3 . Octobcr 1866 .)

Durch das Patent , welches ich heute vollzogen habe, vereinige Ich
Euch , Einwohner der Hannoverschen Lande , mit Meinen Unterthanen , Euren
Nachbaren und deutschen Brüdern .
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Durch die Entscheidung des Krieges und durch die Neugestaltung des
gemeinsamen deutschen Vaterlandes nunmehr von einem Förstenhause ge¬
trennt , dem Ihr mit treuer Ergebenheit angehangen , tretet Ihr jetzt in den
Verband des Nachbarlandes , dessen Bevölkerung Euch durch Stammesgemein¬
schaft , durch Sprache und Sitte verwandt und durch Gemeinsamkeit der In¬
teressen befreundet ist .

Wenn Ihr Euch nicht ohne Schmerz von früheren , Euch lieb gewor¬
denen Verhältnissen lossagt , so ehre Ich diesen Schmerz und würdige den¬
selben als eine Bürgschaft , dass Ihr und Eure Kinder auch Mir und Meinem
Hause mit Treue angehören werdet . Ihr werdet die Nothw rendigkeit des Ge¬
schehenen erkennen . Denn sollen die Früchte des schweren Kampfes und
der blutigen Siege für Deutschland nicht verloren sein , so gebietet es ebenso
die Pflicht der Selbsterhaltung , als die Sorge für die Förderung der nationalen
Interessen , Hannover mit Preussen fest und dauernd zu vereinigen . Und —
wie schon Mein in Gott ruhender Herr Vater es ausgesprochen — nur Deutsch¬
land hat gewonnen , was Preussen erworben . * .

Dieses werdet Ihr mit Ernst erwägen , und so vertraue Ich Eurem
deutschen und redlichen Sinn , dass Ihr Mir Eure Treue ebenso aulrichtig ge¬
loben werdet , wie Ich zu Meinem Volke Euch aufnehme . Euren Gewerben ,
Eurem Handel und Eurer Schifffahrt eröffnen sich durch die Vereinigung mit
Meinen Staaten reichere Quellen . Meine Vorsorge wird Eurem Fleisse wirk¬
sam entgegen kommen .

Eine gleiche Vertheilung der Staatslasten , eine zweckmässige energische
Verwaltung , sorgsam erwogene Gesetze , eine gerechte und pünktliche Justiz¬
pflege , kurz alle Garantieen , welche Preussen zu Dem gemacht , als was es sich
jetzt in harter Probe bewährt hat , werden Euch fortan gemeinsame Güter sein .

Eure kriegstüchtige Jugend wird sich ihren Brüdern in Meinen ändern
Staaten zum Schutze des Vaterlandes treu anschliessen , und mit Freude wird

die preussische Armee die tapfern Hannoveraner empfangen , denen in den
Jahrbüchern deutschen Ruhmes nunmehr ein neues grösseres Blatt eröffnet ist .

Die Diener der Kirchen werden auch fernerhin die Bewahrer des vä¬
terlichen Glaubens sein .

Euren Lehr - Anstalten , den vieljährigen Pflegerinnen deutscher Kunst
und Wissenschaft , werde Ich Meine besondere Aufmerksamkeit widmen , und
wenn der preussische Thron , je länger , desto mehr , als der Hort der Freiheit
und Selbständigkeit des deutschen Vaterlandes erkannt und gewürdigt wird ,
dann wird auch Euer Name unter denen seiner besten Söhne verzeichnet

werden , dann werdet auch Ihr den Augenblick segnen , der Euch mit einem
grösseren Vaterlande vereinigt hat .

Das walte Gott I

Schloss Babelsberg , den 3 . October 1866 .
Wilhelm .
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